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 Veröffentlicht am 08.05.1984

Norm

KO §31 Abs1 Z2 Fall1

Rechtssatz

Keine weitere Sicherung eines bereits bestehenden Kredites liegt in dem ganz atypischen Fall vor, daß der

Kontokorrentkredit gerade bei Beginn der Krise überhaupt nicht ausgenützt, sondern auf Null gesunken ist.
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